
„Kopfnoten“ 
Inhalte / Grundsätze / Verfahren 

 
Rechtliche Grundlagen für die Zeugnisbenotung des Arbeits – und Sozialverhaltens: 

• Schulgesetz § 49 
• APO S I (§ 7) 
• APO GOSt (§5) 

Anregungen, Erläuterungen, Vorschläge zur Umsetzung: 
• „Handreichungen...“ 

 
 

� Erstmals mit den Halbjahreszeugnissen des Schuljahres 2007 / 2008 werden auf allen 
Zeugnissen der Jahrgangsstufen 5 – 13 Noten für Arbeitsverhalten und 
Sozialverhalten  erteilt. 

 
� 1. Arbeitsverhalten 
 
    Kompetenzbereiche:  
� 1.1 Leistungsbereitschaft 
� 1.2 Zuverlässigkeit und Sorgfalt 
� 1.3 Selbstständigkeit 
 
� 2.Sozialverhalten 
 
     Kompetenzbereiche: 
� 2.1 Verantwortungsbereitschaft 
� 2.2 Konfliktverhalten 
� 2.3 Kooperationsfähigkeit 
 

� Jeder Kollege / jede Kollegin beurteilt zunächst jeden einzelnen Schüler.  
     Diese Beurteilung wird auf dem entsprechenden Raster-Übersichtsblatt  (s. Anlage)  
     vorgenommen. 

 
Hier beispielhaft  Ausschnitte aus diesen Formularen (S I und S II): 
 
  Notenübersicht 
  zum Sozial - und Arbeitsverhalten 

 
 
   
                      
                      
                      
                                                                                                             Name, Vorname                                                          Klasse 

                      
 Kompetenz- Bewertung Unterrichtsfächer 
A bereiche   REL ET D GE EK PK E F L M PH CH BI MU KU SP DIFF   NOTE 
RLeistungsbereitschaft sehr gut                                       
B  gut                                       
E  befriedigend                                       
I  unbefriedigend                                       

T

                                        

  
 
 
 



 

 
 Kompetenz-  Bewertung  
 bereiche   LK LK GK GK GK GK GK GK GK GK           

A 
                        

 

           Fach  

R 
                        

 

           Paraphe  
B Leistungs- sehr gut                             
E bereitschaft gut                             
I   befriedigend                             
T   unbefriedigend                             
 
 
Diese Beurteilung  erfolgt: 

• Durch Zustimmung zu der gedachten „Durchschnittslinie“ der Notenstufe „gut“ 
• Durch das Ankreuzen einer von dieser „Durchschnittslinie“ abweichenden 

Notengebung 
• Durch Abzeichnen der Bearbeitung (der Zustimmung) mittels der Paraphe  
� Übersichtsblatt, das den Aktenordnern der einzelnen Klassen durch den 

Klassenlehrern / Notenkoordinierungslehrer beigefügt wird) 
 

� Bei der Abwägung der Notenstufen für die  Beurteilungsbereiche stützt sich der 
einzelne Lehrer / die einzelne Lehrerin auf die Indikatorenliste  (s. auch => 
Indikatoren => „Handreichungen...“) 

Notenstufen „Kopfnoten“ 
� sehr gut (= entspricht den Anforderungen im besonderem Maße) 
� gut (= entspricht den Anforderungen in vollem Maße) 
� befriedigend (= entspricht den Anforderungen im Allgemeinen 
� unbefriedigend (= entspricht den Anforderungen noch nicht) 
 

� Auf der Grundlage der Raster-Übersichtsblätter erfolgt in den Zeugnis / - 
Versetzungskonferenzen der Notenvorschlag, über den die jeweilige Konferenz 
dann abstimmt. 

      Der Notenvorschlag  wird gemacht: 
o In den Jahrgangsstufen 5 – 10 durch den jeweiligen Klassenlehrer 
o In der Jahrgangsstufe 11 durch die Sportlehrer (jeweils für die Schüler ihrer 

Sport – Kurse) 
o Für die Jahrgangsstufe 12 und 13 durch die Leistungskurslehrer eines noch zu 

benennenden Leistungskursblockes. 
                     (sollten diese Notenkoordinierungslehrer zugleich Klassenlehrer sein, so haben    
                     die Klassenlehrertätigkeiten Vorrang;diese können ggf. vom stv. Klassenlehrer   
                     wahrgenommen werden; Ansonsten wird die Notenkoordinierung der S II dann 
                      von den Jahrgangsstufenbetreuern vorgenommen) 

o In den Zeugnis-/ Versetzungskonferenzen kommt es durch Abstimmung zum 
Notenbeschluss  

 
 
 
 
 
 
 
 

S II 



 
Vorgehen bei divergierenden Einschätzungen : 
 
   Notenvorschlag 
50 % oder mehr Fächer beurteilen  "sehr gut" 
besser als "gut"     
    
mehr als 50 % beurteilen    "befriedigend" 
schlechter  als "gut"     
    
mehr als 50 % beurteilen    "unbefriedigend" 
"unbefriedigend"     
 
Diese Angaben mögen dem Klassenlehrer / Notenkoordinator als Anhaltspunkte dienen, um 
eine Vergleichbarkeit der Bewertung vorzunehmen. 
 
Natürlich bleibt die Möglichkeit erhalten hiervon abweichende Notenbilder zu formulieren, 
wenn besondere Erkenntnisse, Argumente z.B. hinsichtlich der Lebenssituation und 
Entwicklung eines Schülers vorliegen. 
Weitere Angaben zu den „Kopfnoten“ sind auf den Zeugnisformularen nicht vorgesehen und 
werden auch nicht gemacht. 
 
 
Die Notengebung der „Kopfnoten“ stellt einen Verwaltungsakt dar; es kann gegen die 
„Kopfnoten“ ein Widerspruchsverfahren eingeleitet werden.  
Es wird erwartet, dass die Basis für die jeweilige Notengebung entsprechend durch die 
Lehrer / Lehrerinnen dokumentiert werden kann. 
 
 
 
„Außerunterrichtliche Leistungen “ werden auf dem Zeugnis einzeln aufgeführt. 
 
„Ehrenamtliches Engagement“  wird auf dem Zeugnis nicht aufgeführt. Sollten der Schule 
entsprechende Bescheinigungen vorliegen, so wird auf dem Zeugnis nur der Vermerk 
geschrieben : „s. Anlage (n)“ 


